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� Seit Jahren protestieren die bremi-
schen Lehrkräfte gegen die ständig 
steigenden Belastungen. Diese haben 
im Wesentlichen zwei Ursachen:  
Erstens ständig neue zusätzliche Auf-
gaben im außerunterrichtlichen 
Bereich und zweitens die völlig unzu-
reichende Personalausstattung der 
Schulen und der ReBUZ als Folge der 
strukturellen Unterfinanzierung des 
bremischen Bildungs wesens.
Die Ausweitung der Dokumentati-
onsverpflichtungen, die Erarbeitung 
von Schulprogrammen und -profilen, 
die Umsetzung der Schulreform und 
die Einführung der Inklusion ohne 
ausreichende Entlastungsstunden für 
die dazu notwendige höhere Koope-
ration haben die Belastung der 
Beschäftigten in den letzten Jahren 
erheblich erhöht. Die Ausweitung 
des Ganztagbetriebs an Schulen 
kommt noch hinzu.
Die ungenügende Personalausstat-
tung führt zu größeren Klassen und 
Kursen, zu einer nicht ausreichenden 
Vertretungsreserve, insbesondere für 
Sonderpädagog*innen, zu ständiger 
Mehrarbeit, zur Aufhebung von 
Doppelbesetzungen in der Inklusion, 
zur gleichzeitigen Mehrfachbetreu-
ung von Klassen, zur Aufteilung  
von Klassen. In den ReBUZ können 
notwendige Stellen nicht besetzt 
werden, weil die Mittel dazu fehlen.

Gefährdungsanzeige geradezu, wenn 
Beschäftigte in eine Situation 
gebracht werden, die eine Gefahr für 
Sicherheit oder Gesundheit darstellt. 
Das kann eine fehlende Assistenz-
kraft in einer Inklusionsklasse sein, 
das kann die Verpflichtung zur Mit-
betreuung einer Klasse in einem 
anderen Raum sein, dass kann regel-
mäßige Mehrarbeit sein. Wichtig ist, 
dass die Gefährdung konkret 
benannt und begründet wird. Gleich-
zeitig schützt die Gefährdungsan-
zeige, weil angezeigt wird, dass für 
eine bestimmte Situation keine Ver-
antwortung übernommen werden 
kann. Die Verantwortung wird dahin 
zurückgegeben, wohin sie gehört: 
zum Dienstherrn. Das sind nicht die 
ebenfalls überlasteten Schulleitungen 
als direkte Vorgesetzte, sondern die 
senatorische Behörde. Wir wollen 
die Gefährdungsanzeige nutzen, um 
die Überlastung zu dokumentieren 
und den Dienstherrn zu verpflichten, 
die Gefährdungssituation abzustel-
len. Außerdem kann der Personalrat 
die Anzeige nutzen, um durch einen 
Initiativantrag eine entsprechende 
Maßnahme einzufordern, sowohl für 
einzelne Kolleg*innen als auch für 
mehrere bei gleicher Belastungssitu-
ation. Die Gefährdungsanzeige ist 
natürlich kein sofort wirkendes 
Wundermittel, das alle Probleme 
löst. Aber wir hoffen, dass die mas-
senhafte Dokumentation nicht trag-
barer Bedingungen mobilisierend 
auch für die öffentliche Debatte 
wirkt und wir die Arbeitsschutzge-
setzgebung nutzen können, um eine 
Entlastung der Beschäftigten zu 
erreichen. 

Unsere bisherigen Proteste und 
Aktionen konnten noch keine grund-
legende Änderung dieser falschen 
und das öffentliche Bildungswesen 
gefährdenden Finanzpolitik errei-
chen. Wir konnten zwar weiterge-
hende Kürzungspläne z.T. verhin-
dern, wir konnten eine gewisse Auf-
stockung der Vertretungsreserve 
erreichen. An den grundlegenden 
Mängeln hat sich trotz diverser Ver-
sprechungen nichts geändert. Keine 
Schippe drauf, keine »200 Lehrer 
mehr an der Tafel«.
Diese Situation belastet die Gesund-
heit und führt zu Gefährdungssitua-
tionen der betroffenen Kolleg*innen 
und der uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen. Gefährdet ist auch der 
öffentliche Bildungsauftrag. Unser 
Dienstherr kommt seiner Fürsorge-
pflicht nicht nach. Das führt auch zur 
Nichteinhaltung arbeitsschutzrecht-
licher Bestimmungen.

Aufruf an alle Lehrkräfte
Deshalb hat der Personalrat Schulen 
alle Lehrkräfte aufgefordert das Mit-
tel der Gefährdungsanzeige zu nut-
zen, wenn sie vom Dienstherrn in 
eine Situation gebracht werden, die 
ihre Gesundheit oder die ihrer 
Schüler*innen gefährdet bzw. 
gefährden könnte. Das Arbeits-
schutzgesetz fordert eine solche 

gen zu den für Mitglieder kosten-
losen GEW-Kino-Previews.
Wer unseren Newsletter bisher 
nicht bekommt, sollte überprüfen, 
ob er oder sie uns die korrekte  
Mailadresse mitgeteilt hat.

Gewerkschaftsbeitrag um 2,1 % für 
Beamte und Versorgungsempfänger. 
Das wird beim nächsten Einzug auch 
rückwirkend berücksichtigt. 
 Nick Strauss

Gut informiert mit 
dem GEW-Newsletter

� Einen schnellen Überblick über 
Aktivitäten und Angebote der GEW 
Bremen bietet der regelmäßig (etwa 

Beitragsanpassung

� Am 5. Oktober wurde das 
»Gesetz zur Anpassung der Besol-
dungs- und Beamtenversorgungsbe-
züge 2015/2016 in der Freien Hanse-
stadt Bremen« verkündet. Damit 

monatlich) an unsere Mitglieder ver-
schickte E-Mail-Newsletter.
Links zu wichtigen Terminen und 
Positionen dürfen dabei ebenso 
wenig fehlen wie Hinweise zu recht-
lichen Änderungen oder Einladun-

gibt es nun die formale Rechts-
grundlage für die bereits vor der 
Bürgerschaftswahl von den Gewerk-
schaften durchgesetzte und seit Juli 
ausgezahlte Besoldungsanpassung. 
Mit den Bezügen steigt auch der 

Arno Armgort 

ist Vorsitzender des  

Personalrats Schulen 

Bremen.

Das gehört angezeigt!
Die Gefährdungsanzeige – ein Mittel die  

Überlastung von Lehrkräften zu bekämpfen?

Arno Armgort


